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Bekanntmachung  
 

über die öffentliche Auslegung des Planentwurfs der 38. Änderung  
des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Havixbeck 

(Aufhebung Steuerung Windenergie) 
 

hier: Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und Träger  
öffentlicher Belange gem. der §§ 3 und 4 Abs. 1 BauGB 
Beteiligung Nachbargemeinden gem. § 2 Abs. 2 BauGB  

in der zurzeit gültigen Fassung 
 

Der Rat der Gemeinde Havixbeck hat in seiner Sitzung am 25.03.2021 den Aufstellungsbeschluss für 
die 38. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Havixbeck gefasst.  
 
Das Ziel der nunmehr betitelten 38. Änderung des Flächennutzungsplanes ist die Beseitigung des 
Rechtsscheines der 23. Flächennutzungsplanänderung der Gemeinde Havixbeck (Steuerung Wind-
energie), dass dieser eine geltende und insofern bindende Rechtsnorm darstellt. Um diesen falschen 
Anschein zu beseitigen, wurde das Aufhebungsverfahren formal eingeleitet. Dieses wurde am 
13.04.2022 im Amtsblatt Nr. 4/2022 bekanntgegeben (S. 30 – 31). Hinsichtlich der ohnehin nicht 
mehr wirksamen Ausschlusswirkung handelt es sich um eine klarstellende (deklaratorische) Aufhe-
bung. 
 
Weiterhin hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 10.11.2022 beschlossen, die Öffentlichkeit über 
die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung gem. § 3 Abs. 1 BauGB frühzeitig zu informieren. 
 
Die Öffentlichkeit ist möglichst frühzeitig über die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung, sich 
wesentlich unterscheidende Lösungen, die für die Neugestaltung oder Entwicklung eines Gebietes in 
Betracht kommen, und die voraussichtlich Auswirkungen der Planung öffentlich zu unterrichten; ihr 
ist Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung zu geben.  
Zur Information der Öffentlichkeit über die allgemeinen Ziele und Zwecke liegt der Entwurf der Pla-
nung nebst Begründung in der Zeit  
 

vom 21.11.2022 bis zum 21.12.2022 (einschließlich) 
 

für alle interessierten Personen im Rathaus Havixbeck, Zimmer 110 (1. OG), Willi-Richter-Platz 1, 
48329 Havixbeck während der Dienstzeiten öffentlich aus: 
 
montags von 8:30 Uhr – 12:00 Uhr und von 14:00 Uhr – 16:00 Uhr 
dienstags von 8:30 Uhr – 12:00 Uhr 
mittwochs  von 8:30 Uhr – 12:00 Uhr 
donnerstags von 8:30 Uhr – 12:00 Uhr und von 14:00 Uhr – 18:00 Uhr 
freitags  von 8:30 Uhr – 12:00 Uhr 
 
Im Zusammenhang mit den Maßnahmen zur Vorbeugung gegen die weitere Ausbreitung des Corona-
Virus wird darauf hingewiesen, dass aus Gründen des Infektionsschutzes und der Vorsorge der Zutritt 
zu den öffentlich ausgelegten Unterlagen nur einzeln gewährt werden kann. Daher wird um eine 
Terminvereinbarung unter den nachfolgenden Kontaktdaten gebeten.  
Darüber hinaus weisen wir auf die aktuellen Schutzmaßnahmen bzgl. des Tragens eines Mund-Nasen-
Schutzes hin. 
 
Eine Terminvereinbarung zur Einsicht in die Unterlagen ist unter den nachfolgenden Kontaktdaten 
möglich: 
 
T 02507 – 33-155  E petermann@gemeinde.havixbeck.de 
T 02507 – 33-160  E brodkorb@gemeinde.havixbeck.de 
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Darüber hinaus liegen die Unterlagen im Internet unter der folgenden Adresse aus: 
 
https://www.o-sp.de/havixbeck/beteiligung 
 
In besonders begründeten Fällen können Unterlagen in Papierform per Post zugesandt werden.  
 
Innerhalb der Auslegungsfrist können zu dem Entwurf der 38. Änderung des Flächennutzungsplanes 
nebst Begründung Stellungnahmen z.B. mündlich, schriftlich oder per E-Mail  
gemeinde@havixbeck.de 
bei der Gemeinde Havixbeck abgegeben werden. 
 
Der Geltungsbereich der 38. Änderung des Flächennutzungsplanes ist in anliegendem 
Planausschnitt, der Bestandteil dieser Bekanntmachung ist, umrandet dargestellt. 
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Innerhalb der Auslegungsfrist können zu dem Entwurf zur 38. Änderung des Flächennutzungsplanes 
nebst Begründung und Umweltbericht Stellungnahmen z.B. schriftlich oder per E-Mail:  
 
gemeinde@havixbeck.de  
 
bei der Gemeinde Havixbeck abgegeben werden.  
 
Da die 38. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Havixbeck faktisch eine planerische 
Rückentwicklung darstellt, in der eine Anpassung der Darstellung des Flächennutzungsplanes an den 
Ist-Zustand der im Flächennutzungsplan dargestellten Fläche erfolgt, enthalten die Planunterlagen 
zudem keine umweltbezogenen Informationen hinsichtlich der Auswirkungen der Planung auf Um-
weltschutzgüter. 
Folgende Schutzgüter sind jedoch grundsätzlich bei der Planung zu berücksichtigen und zwar die 
Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege, wie 
 

• die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Fläche, Boden, Wasser, Luft, Klima und das Wirkungs-
gefüge zwischen ihnen sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt, 

• die Erhaltungsziele und der Schutzzweck der Natura 2000-Gebiete im Sinne des Bundesna-
turschutzgesetzes, 

• umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit sowie die Bevölke-
rung insgesamt, 

• umweltbezogene Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige Sachgüter, 
• die Vermeidung von Emissionen sowie der sachgerechte Umgang mit Abfällen und Abwäs-

sern, 
• die Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effiziente Nutzung von Energie, 
• die Darstellungen von Landschaftsplänen sowie von sonstigen Plänen, insbesondere des Was-

ser-, Abfall- und Immissionsschutzrechts, 
• die Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität in Gebieten, in denen die durch Rechtsverord-

nung zur Erfüllung von Rechtsakten der Europäischen Union festgelegten Immissionsgrenz-
werte nicht überschritten werden, 

• die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Belangen des Umweltschutzes  
 
 
Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über den Bauleit-
plan gem. § 4 a Abs. 6 BauGB unberücksichtigt bleiben. 
 
 
 
Bekanntmachungsanordnung  
 
Vorstehendes wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. 
 
48329 Havixbeck, 16.11.2022 
Gemeinde Havixbeck 
Der Bürgermeister 
Im Auftrag 
 
 
 
 
Brodkorb 

 
 
 
 

Abl. Gem. Hav.2022 –100 – 103 – 
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Bekanntmachung  
 

über die öffentliche Auslegung des Planentwurfs der 34. Änderung des 
Flächennutzungsplanes der Gemeinde Havixbeck (Baugebiet Masbeck) 

 
hier: Aufstellungsbeschluss gem. § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) 

Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und Träger öffentlicher  
Belange gem. der §§ 3 und 4 Abs. 1 BauGB 

Beteiligung Nachbargemeinden gem. § 2 Abs. 2 BauGB  
in der zurzeit gültigen Fassung 

 
Der Rat der Gemeinde Havixbeck hat in seiner Sitzung am 10.11.2022 den Aufstellungsbeschluss für 
die 34. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Havixbeck gefasst.  
 
Ziel der Planung ist die Schaffung von Bauflächen für Ein- und Mehrfamilienhäuser, um der weiterhin 
hohen Nachfrage nach Bauland gerecht zu werden. Da kaum noch Bauflächen innerhalb bestehender 
Wohnviertel oder auf baulich vorgenutzten Arealen vorhanden sind, ist die Bereitstellung von Wohn-
bauflächen nur durch die Entwicklung eines neuen Quartiers auf einer bisher landwirtschaftlich ge-
nutzten Fläche möglich. 
Das „Baugebiet Masbeck“ stellt mit seiner Größe und zentralen Lage zwischen dem Bahnhof und dem 
Siedlungsbereich der Gemeinde Havixbeck die einmalige Chance dar, ein nachhaltiges, zukunftsori-
entiertes, klimafreundliches und auf die Wünsche der Bürgerschaft angepasstes Baugebiet zu entwi-
ckeln. Vor dem Hintergrund bzw. dem Ziel der Schonung der Ressource „Boden“ muss bzw. wird es 
voraussichtlich in näherer Zukunft kein weiteres Baugebiet dieser Größenordnung im Gemeindege-
biet mehr geben. 
 
Weiterhin hat der Gemeinderat in gleicher Sitzung beschlossen, die Öffentlichkeit über die allgemei-
nen Ziele und Zwecke der Planung gem. § 3 Abs. 1 BauGB frühzeitig zu informieren. 
 
Die Öffentlichkeit ist möglichst frühzeitig über die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung, sich 
wesentlich unterscheidende Lösungen, die für die Neugestaltung oder Entwicklung eines Gebietes in 
Betracht kommen, und die voraussichtlich Auswirkungen der Planung öffentlich zu unterrichten; ihr 
ist Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung zu geben.  
Zur Information der Öffentlichkeit über die allgemeinen Ziele und Zwecke liegt der Entwurf der Pla-
nung nebst Begründung in der Zeit  
 

vom 21.11.2022 bis zum 21.12.2022 (einschließlich) 
 

für alle interessierten Personen, auch für Kinder und Jugendliche, im Rathaus Havixbeck, Zimmer 
111 (1. OG), Willi-Richter-Platz 1, 48329 Havixbeck während der Dienstzeiten öffentlich aus: 
 
montags von 8:30 Uhr – 12:00 Uhr und von 14:00 Uhr – 16:00 Uhr 
dienstags von 8:30 Uhr – 12:00 Uhr 
mittwochs  von 8:30 Uhr – 12:00 Uhr 
donnerstags von 8:30 Uhr – 12:00 Uhr und von 14:00 Uhr – 18:00 Uhr 
freitags  von 8:30 Uhr – 12:00 Uhr 
 
Im Zusammenhang mit den Maßnahmen zur Vorbeugung gegen die weitere Ausbreitung des Corona-
Virus wird darauf hingewiesen, dass aus Gründen des Infektionsschutzes und der Vorsorge der Zutritt 
zu den öffentlich ausgelegten Unterlagen nur einzeln gewährt werden kann. Daher wird um eine 
Terminvereinbarung unter den nachfolgenden Kontaktdaten gebeten.  
Darüber hinaus weisen wir auf die aktuellen Schutzmaßnahmen bzgl. des Tragens eines Mund-Nasen-
Schutzes hin. 
 
Eine Terminvereinbarung zur Einsicht in die Unterlagen ist unter den nachfolgenden Kontaktdaten 
möglich: 
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T 02507 – 33-155  E petermann@gemeinde.havixbeck.de 
T 02507 – 33-160  E brodkorb@gemeinde.havixbeck.de 
 
Darüber hinaus liegen die Unterlagen im Internet unter der folgenden Adresse aus: 
 
https://www.o-sp.de/havixbeck/beteiligung 
 
In besonders begründeten Fällen können Unterlagen in Papierform per Post zugesandt werden.  
 
Innerhalb der Auslegungsfrist können zu dem Entwurf der 34. Änderung des Flächennutzungsplanes 
nebst Begründung Stellungnahmen z.B. mündlich, schriftlich oder per E-Mail  
gemeinde@havixbeck.de 
bei der Gemeinde Havixbeck abgegeben werden. 
 
Der Geltungsbereich der 34. Änderung des Flächennutzungsplanes ist in anliegendem 
Planausschnitt, der Bestandteil dieser Bekanntmachung ist, umrandet dargestellt. 
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Innerhalb der Auslegungsfrist können zu dem Entwurf zur 34. Änderung des Flächennutzungsplanes 
nebst Begründung Stellungnahmen z.B. schriftlich oder per E-Mail:  
 
gemeinde@havixbeck.de  
 
bei der Gemeinde Havixbeck abgegeben werden.  
 
Konkrete umweltbezogene Informationen liegen derzeit nicht vor. Folgende Schutzgüter sind jedoch 
grundsätzlich bei der Planung zu berücksichtigen und zwar die Belange des Umweltschutzes, ein-
schließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege, wie 
 

• die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Fläche, Boden, Wasser, Luft, Klima und das Wirkungs-
gefüge zwischen ihnen sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt, 

• die Erhaltungsziele und der Schutzzweck der Natura 2000-Gebiete im Sinne des Bundesna-
turschutzgesetzes, 

• umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit sowie die Bevölke-
rung insgesamt, 

• umweltbezogene Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige Sachgüter, 
• die Vermeidung von Emissionen sowie der sachgerechte Umgang mit Abfällen und Abwäs-

sern, 
• die Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effiziente Nutzung von Energie, 
• die Darstellungen von Landschaftsplänen sowie von sonstigen Plänen, insbesondere des Was-

ser-, Abfall- und Immissionsschutzrechts, 
• die Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität in Gebieten, in denen die durch Rechtsverord-

nung zur Erfüllung von Rechtsakten der Europäischen Union festgelegten Immissionsgrenz-
werte nicht überschritten werden, 

• die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Belangen des Umweltschutzes  
 
 
Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über den Bauleit-
plan gem. § 4 a Abs. 6 BauGB unberücksichtigt bleiben. 
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Bekanntmachungsanordnung  
 
Vorstehendes wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. 
 
48329 Havixbeck, 16.11.2022 
Gemeinde Havixbeck 
Der Bürgermeister 
Im Auftrag 
 
 
 
 
Brodkorb 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abl. Gem. Hav.2022 –104 – 108 – 
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Bekanntmachung  
 

des Satzungsbeschlusses der 16. Änderung des Bebauungsplanes  
„Stapeler/Altenberger Straße“ der Gemeinde Havixbeck  

mit Begründung und Inkrafttreten 
 

Der Rat der Gemeinde Havixbeck hat in seiner Sitzung am 22.09.2022 aufgrund des §10 Abs. 1 
BauGB in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), das zuletzt 
durch Artikel 9 des Gesetzes vom 10. September 2021 (BGBl. I S.4147) geändert worden ist, den 
Bebauungsplan zur 16. Änderung des Bebauungsplanes „Stapeler/Altenberger Straße“ als Satzung 
beschlossen und der Begründung zugestimmt.  
 
Der Satzungsbeschluss des Rates der Gemeinde Havixbeck sowie die auf Grund des Baugesetzbuches 
(BauGB) erforderlichen Hinweise werden gem. § 10 Abs. 3 BauGB, in der zurzeit gültigen Fassung, 
hiermit öffentlich bekannt gegeben. 
 
Nach § 13a BauGB wurde auf die Erstellung eines Umweltberichtes und einer zusammenfassenden 
Erklärung verzichtet. 
 
Der Planbereich ist im nachstehend dargestellten Planausschnitt umrandet dargestellt.  
 
Planbereich 16. Änderung „Stapeler/Altenberger Straße“  

 
Diese Satzung wird gem. § 7 Abs. 4 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666) zuletzt geändert durch Artikel 
1 des Gesetzes vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490) und in Verbindung mit den §§ 1, 44 Abs. 5 
und 215 Abs. 2 Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 
3634), bekanntgemacht. 
 
Am Tage dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan in Kraft.  
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Der Plan mit Begründung liegt für alle interessierten Personen im Rathaus Havixbeck, Willi-Richter-
Platz 1, 48329 Havixbeck während der Dienstzeiten öffentlich im Zimmer 111 aus: 
 
montags von 8:30 Uhr – 12:00 Uhr und von 14:00 Uhr – 16:00 Uhr 
dienstags von 8:30 Uhr – 12:00 Uhr 
mittwochs  von 8:30 Uhr – 12:00 Uhr 
donnerstags von 8:30 Uhr – 12:00 Uhr und von 14:00 Uhr – 18:00 Uhr 
freitags  von 8:30 Uhr – 12:00 Uhr 
 
Im Zusammenhang mit den Maßnahmen zur Vorbeugung gegen die weitere Ausbreitung des Corona-
Virus wird darauf hingewiesen, dass aus Gründen des Infektionsschutzes und der Vorsorge der Zutritt 
zu den öffentlich ausgelegten Unterlagen nur einzeln gewährt werden kann. Daher wird um eine 
Terminvereinbarung unter den nachfolgenden Kontaktdaten gebeten.  
Darüber hinaus weisen wir auf die aktuellen Schutzmaßnahmen bzgl. des Tragens eines Mund-Nasen-
Schutzes hin. 
 
Eine Terminvereinbarung zur Einsicht in die Unterlagen ist unter den nachfolgenden Kontaktdaten 
möglich: 
 
T 02507 – 33-155  E petermann@gemeinde.havixbeck.de 
T 02507 – 33-160  E brodkorb@gemeinde.havixbeck.de 
 
Darüber hinaus liegen die Unterlagen im Internet unter der folgenden Adresse aus: 
https://www.o-sp.de/havixbeck/rechtskraft 
 
Hinweise 
1. auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Sätze 1, 2 und 3 und Abs. 4 des BauGB. Diese Rechtsvor-

schriften lauten 
 

Abs. 3: „Der Entschädigungsberechtigte kann Entschädigung verlangen, wenn die in den §§ 39 
bis 42 bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit des An-
spruchs dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der Entschädigung schriftlich bei dem 
Entschädigungspflichtigen beantragt. Entschädigungsleistungen in Geld sind ab Fälligkeit 
mit 2 vom Hundert über dem Basiszinssatz nach § 247 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
jährlich zu verzinsen.“ 

 
Abs. 4: “Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von 3 Jahren nach Ablauf des 

Kalenderjahres, in dem die in Abs. 3 Satz 1 bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten 
sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird.“ 

 
2. auf die Vorschriften des § 215 Abs. 1 BauGB. Diese Rechtsvorschrift lautet: 
 

Unbeachtlich werden 
1.  eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Ver-

fahrens- und Formvorschriften, 
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften über das 

Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und 
3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs,  

 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Flächennutzungsplans oder der Sat-
zung schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sach-
verhalts geltend gemacht worden sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a 
beachtlich sind. 
 
3. auf die Vorschrift des § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung. Diese Rechtsvorschrift lautet: 
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Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes kann gegen Satzungen, 
sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf von sechs Monaten 
seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 

 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 

nicht durchgeführt,  
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist nicht 

ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die 

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

Bei der öffentlichen Bekanntmachung der Satzung, der sonstigen ortsrechtlichen Bestimmung und 
des Flächennutzungsplans ist auf die Rechtsfolgen nach Satz 1 hinzuweisen. 

 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende Satzung mit Begründung wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. 
 
Mit dieser Bekanntmachung wird der Bebauungsplan zur 16. Änderung „Stapeler/Alten-berger Straße 
“ mit Begründung gem. § 7 Abs. 4 GO in Verbindung mit § 10 BauGB rechtsverbindlich. 
 
Vorstehendes wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. 
 
48329 Havixbeck 16.11.2022 
Der Bürgermeister 
Im Auftrag 
 
 
 
 
Brodkorb 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abl. Gem. Hav.2022 –109 – 111 – 
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Bekanntmachung 
 

über den Aufstellungsbeschluss zur 2. Änderung des Bebauungsplanes 
„Gennerich III“ der Gemeinde Havixbeck  

gem. § 13a Baugesetzbuch (BauGB) 
 
 

Der Rat der Gemeinde Havixbeck hat in seiner Sitzung am 10.11.2022 den Aufstellungsbeschluss zur 
2. Änderung des Bebauungsplanes „Gennerich III“ beschlossen.  
 
Ziel der Planung ist die Schaffung von Räumlichkeiten für Kultur- und Bildungsveranstaltungen, wel-
che durch eine Abfrage zu Raumbedarfen ermittelt wurden. So soll ein Ort der Kommunikation und 
Begegnung entstehen. 
 
 
Der Geltungsbereich der Aufhebung der 2. Änderung des Bebauungsplanes „Gennerich 
III“ ist in anliegendem Planausschnitt, der Bestandteil dieser Bekanntmachung ist, um-
randet dargestellt. 
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Bekanntmachungsanordnung  
 
Vorstehendes wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. 
 
48329 Havixbeck, 16.11.2022 
Gemeinde Havixbeck 
Der Bürgermeister 
Im Auftrag 
 
 
 
 
 
Brodkorb 
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Bekanntmachung  
 

des Beschlusses zur Aufstellung eines Plans zur  
18. Änderung des Bebauungsplanes „Flothfeld I“ und  
des Beschluss zur Beteiligung der Öffentlichkeit gem.  

§ 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB), Beteiligung der Träger öffentlicher 
Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB und Abstimmung  

mit den Nachbargemeinden gem. § 2 Abs. 2 BauGB  
in der zurzeit gültigen Fassung 

 
 

Der Rat der Gemeinde Havixbeck hat in seiner Sitzung am 10.11.2022 die Aufstellung eines Plans 
zur 18. Änderung des Bebauungsplanes „Flothfeld I“ im Verfahren gem. § 13a BauGB beschlossen. 
Ebenso hat der Gemeinderat in dieser Sitzung beschlossen, den Planentwurf gem. § 3 Abs. 2 BauGB 
für die Dauer eines Monats öffentlich auszulegen. 
  
Ziel der Planung ist die räumliche Erweiterung der kommunalen Kita „Im Flothfeld“, so dass die seit 
2018 bestehende Containeranlage zur Unterbringung einer Ü3-Gruppe aufgelöst werden kann. Dies 
ist aus den unterschiedlichsten Gründen – energetische Standards, Mietkosten, etc. – zu begrüßen. 
 
Der nachstehende Entwurf des Plans zur 18. Änderung des Bebauungsplans „Flothfeld I “ einschließ-
lich Begründung liegen gem. § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom  
 

21.11.2022 bis 21.12.2022 (einschließlich) 
 
für alle interessierten Personen im Rathaus Havixbeck, Zimmer 111 (1. OG), Willi-Richter-Platz 1, 
48329 Havixbeck während der Dienstzeiten öffentlich aus: 
 
montags von 8:30 Uhr – 12:00 Uhr und von 14:00 Uhr – 16:00 Uhr 
dienstags von 8:30 Uhr – 12:00 Uhr 
mittwochs  von 8:30 Uhr – 12:00 Uhr 
donnerstags von 8:30 Uhr – 12:00 Uhr und von 14:00 Uhr – 18:00 Uhr 
freitags  von 8:30 Uhr – 12:00 Uhr 
 
Im Zusammenhang mit den Maßnahmen zur Vorbeugung gegen die weitere Ausbreitung des Corona-
Virus wird darauf hingewiesen, dass aus Gründen des Infektionsschutzes und der Vorsorge der Zutritt 
zu den öffentlich ausgelegten Unterlagen nur einzeln gewährt werden kann. Daher wird um eine 
Terminvereinbarung unter den nachfolgenden Kontaktdaten gebeten.  
Darüber hinaus weisen wir auf die aktuellen Schutzmaßnahmen bzgl. des Tragens eines Mund-Nasen-
Schutzes hin. 
 
Eine Terminvereinbarung zur Einsicht in die Unterlagen ist unter den nachfolgenden Kontaktdaten 
möglich: 
 
T 02507 – 33-155  E petermann@gemeinde.havixbeck.de 
T 02507 – 33-160  E brodkorb@gemeinde.havixbeck.de 
 
Darüber hinaus liegen die Unterlagen im Internet unter der folgenden Adresse aus: 
https://www.o-sp.de/havixbeck/beteiligung 
 
In besonders begründeten Fällen können Unterlagen in Papierform per Post zugesandt werden.  
 
Innerhalb der Auslegungsfrist können zu dem Entwurf der 18. Änderung des Bebauungsplanes nebst 
Begründung Stellungnahmen z.B. mündlich, schriftlich oder per E-Mail  
 
gemeinde@havixbeck.de 
 
bei der Gemeinde Havixbeck abgegeben werden. 
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In diesem beschleunigten Verfahren wird von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, von dem 
Umweltbericht nach § 2a BauGB und von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten 
umweltbezogener Informationen verfügbar sind, sowie von der zusammenfassenden Erklärung nach 
§ 6a Abs. 1 und § 10a Abs. 1 BauGB abgesehen. 
 
 
Der Geltungsbereich der 18. vereinfachten Änderung des Bebauungsplanes „Flothfeld I“ 
ist in anliegendem Planausschnitt, der Bestandteil dieser Bekanntmachung ist, rot umran-
det dargestellt. 

 
 
 
Innerhalb der Auslegungsfrist können zu dem Entwurf zur 18. Änderung des Bebauungsplanes „Floth-
feld I “ nebst Begründung Stellungnahmen z.B. schriftlich oder per E-Mail:  
 
gemeinde@havixbeck.de  
 
bei der Gemeinde Havixbeck abgegeben werden.  
 
Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über den Bauleit-
plan gem. § 4 a Abs. 6 BauGB unberücksichtigt bleiben. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass Stellungnahmen, die im Verfahren der Öffentlichkeitsbeteiligung 
nicht rechtzeitig abgegeben worden sind, bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan gemäß § 4a 
Abs. 6 BauGB unberücksichtigt bleiben können, sofern die Gemeinde Havixbeck deren Inhalt nicht 
kannte und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des Bauleitplanes 
nicht von Bedeutung ist. 
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Bekanntmachungsanordnung  
 
Vorstehendes wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. 
 
48329 Havixbeck, 16.11.2022 
Gemeinde Havixbeck 
Der Bürgermeister 
Im Auftrag 
 
 
 
 
 
Brodkorb 
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